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SSSSYNOPSEYNOPSEYNOPSEYNOPSE     
zum Regierungsentwurf vom 12.4.2017 eines Gesetzes zur Stärkung 

von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

KinderschutzKinderschutzKinderschutzKinderschutz    

(ohne (ohne (ohne (ohne EinrichtungsEinrichtungsEinrichtungsEinrichtungs----/Heimaufsicht)/Heimaufsicht)/Heimaufsicht)/Heimaufsicht) 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige An-
haltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so 
hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 
Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes 
oder dieses Jugendlichen nicht in Frage ge-
stellt wird, hat das Jugendamt die Erzie-
hungsberechtigten sowie das Kind oder den 
Jugendlichen in die Gefährdungseinschät-
zung einzubeziehen und, sofern dies nach 
fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich 
dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem 
Kind und von seiner persönlichen Umgebung 
zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Ab-
wendung der Gefährdung die Gewährung von 
Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es 
diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

 
 
 
 

 
 
 
(2) […] 

[…] 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige An-
haltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so 
hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 
Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes 
oder dieses Jugendlichen nicht in Frage ge-
stellt wird, hat das Jugendamt die Erzie-
hungsberechtigten sowie das Kind oder den 
Jugendlichen in die Gefährdungseinschät-
zung einzubeziehen und, sofern dies nach 
fachlicher Einschätzung erforderlich ist, 

1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck 
von dem Kind und von seiner persönli-
chen Umgebung zu verschaffen sowie 

2. Personen, die dem Jugendamt nach § 4 
Absatz 1 des Gesetzes zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz Daten 
übermittelt haben, in geeigneter Weise an 
der Gefährdungseinschätzung zu beteili-
gen. 

Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für 
geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) […] 

[…] 

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

[…] 

(2) Die Maßnahmen sollen  

1. junge Menschen befähigen, sich vor ge-
fährdenden Einflüssen zu schützen und sie 
zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit sowie zur 
Verantwortung gegenüber ihren Mitmen-
schen führen, 
 

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

[…] 

(2) Die Maßnahmen sollen  

1. junge Menschen befähigen, sich vor ge-
fährdenden Einflüssen zu schützen und sie 
zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit sowie zur 
Verantwortung gegenüber ihren Mitmen-
schen führen, 
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2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte 
besser befähigen, Kinder und Jugendli-
che vor gefährdenden Einflüssen zu 
schützen. 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte 
besser befähigen, Kinder und Jugendli-
che vor gefährdenden Einflüssen zu 
schützen. 

Von diesen Maßnahmen ist auch die Vermitt-
lung von Medienkompetenz umfasst. 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vor-
bestrafter Personen 

[…] 

(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhil-
fe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 
eingesehenen Daten nur den Umstand, dass 
Einsicht in ein Führungszeugnis genommen 
wurde, das Datum des Führungszeugnisses und 
die Information erheben, ob die das Führungs-
zeugnis betreffende Person wegen einer Straf-
tat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt 
worden ist. 
 
 

Die Träger der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe dürfen diese erhobenen Daten nur spei-
chern, verändern und nutzen, soweit dies zum 
Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, die 
Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungs-
zeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten 
sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie 
sind unverzüglich zu löschen, wenn im An-
schluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit 
nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 
wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Da-
ten spätestens drei Monate nach der Beendi-
gung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vor-
bestrafter Personen 

[…] 

(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhil-
fe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 
eingesehenen Daten nur folgende Daten spei-
chern: 

1. den Umstand der Einsichtnahme, 
2. das Datum des Führungszeugnisses und 
3. die Information, ob die das Führungs-

zeugnis betreffende Person wegen einer 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Straftat 
rechtskräftig verurteilt worden ist. 

Die Träger der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe dürfen die gespeicherten Daten nur ver-
ändern und nutzen, soweit dies erforderlich ist, 
um die Eignung einer Person für die Tätigkeit, 
die Anlass zu der Einsichtnahme in das Füh-
rungszeugnis gewesen ist, zu prüfen. Die Daten 
sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie 
sind unverzüglich zu löschen, wenn im An-
schluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit 
nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 
wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Da-
ten spätestens sechs Monate nach Beendi-
gung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche 
Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

[…] 

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Ein-
richtungen und Dienste der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe, Einrichtungen und Diens-
te, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 3 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch beste-
hen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Ge-
meinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- 
und Ordnungsbehörden, Agenturen für Ar-
beit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zen-
tren, Frühförderstellen, Beratungsstellen für 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche 
Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

[…] 

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Ein-
richtungen und Dienste der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe, Einrichtungen und Diens-
te, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 3 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch beste-
hen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Ge-
meinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- 
und Ordnungsbehörden, Agenturen für Ar-
beit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zen-
tren, Frühförderstellen, Beratungsstellen für 
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soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach 
den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskon-
fliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur 
Müttergenesung sowie zum Schutz gegen 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Fami-
lienbildungsstätten, Familiengerichte und 
Angehörige der Heilberufe einbezogen wer-
den. 

(3) […] 

[…] 

soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach 
den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskon-
fliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur 
Müttergenesung sowie zum Schutz gegen 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen, 
Mehrgenerationenhäuser, Familienbildungs-
stätten, Familiengerichte und Angehörige der 
Heilberufe einbezogen werden. 

(3) […] 

[…] 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informa-
tionen durch Geheimnisträger bei Kindes-
wohlgefährdung 

(1) Werden 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder 
Entbindungspflegern oder Angehörigen 
eines anderen Heilberufes, der für die Be-
rufsausübung oder die Führung der Be-
rufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen 
mit staatlich anerkannter wissenschaftli-
cher Abschlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugend-
beraterinnen oder -beratern sowie 

4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen 
in einer Beratungsstelle, die von einer Be-
hörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stif-
tung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer aner-
kannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 
8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen 
oder -arbeitern oder staatlich anerkann-
ten Sozialpädagoginnen oder -pädago-
gen oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen 
und an staatlich anerkannten privaten 
Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit ge-
wichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder eines Jugendli-
chen bekannt, so sollen sie mit dem Kind 
oder Jugendlichen und den Personensorge-

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informa-
tionen durch Geheimnisträger bei Kindes-
wohlgefährdung 

(1) Werden den folgenden Personen in Aus-
übung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen be-
kannt, so sind sie befugt, das Jugendamt zu 
informieren und ihm die zur Abwendung der 
Gefährdung erforderlichen Daten mitzuteilen, 
sowie sie dies zur Abwendung der Gefähr-
dung für erforderlich halten:  

1. Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Ent-
bindungspfleger und Angehörige eines 
anderen Heilberufes, der für die Berufs-
ausübung oder die Führung der Berufsbe-
zeichnung eine staatlich geregelte Aus-
bildung erfordert,  

2. Berufspsychologinnen und -psychologen 
mit staatlich anerkannter wissenschaftli-
cher Abschlussprüfung,  

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- und Jugend-
beraterinnen und -berater sowie 

4. Beraterinnen und Berater für Suchtfragen 
in einer Beratungsstelle, die von einer Be-
hörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stif-
tung des öffentlichen Rechts anerkannt ist,  

5. Mitglieder und Beauftragte einer anerkann-
ten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,  

6. staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen 
und -arbeiter oder staatlich anerkannte 
Sozialpädagoginnen und -päda-gogen 
und 

7. Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen 
und an staatlich anerkannten privaten 
Schulen. 

Hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuwei-
sen, es sei denn, dass damit der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in 
Frage gestellt wird. 
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berechtigten die Situation erörtern und, so-
weit erforderlich, bei den Personensorgebe-
rechtigten auf die Inanspruchnahme von 
Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksa-
me Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird. 
 

 
 

 

 
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur 
Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 
gegenüber dem Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu die-
sem Zweck befugt, dieser Person die dafür 
erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer 
Übermittlung der Daten sind diese zu pseu-
donymisieren. 

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefähr-
dung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorge-
hen nach Absatz 1 erfolglos und halten die in 
Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwer-
den des Jugendamtes für erforderlich, um 
eine Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder eines Jugendlichen abzuwenden, so 
sind sie befugt, das Jugendamt zu informie-
ren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzu-
weisen, es sei denn, dass damit der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in 
Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die 
Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugend-
amt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 

(2) Bei der Einschätzung der Erforderlichkeit 
des Tätigwerdens des Jugendamtes berück-
sichtigen die Personen nach Absatz 1, ob die 
Gefährdung anders, insbesondere durch Er-
örterung der Situation mit dem Kind oder Ju-
gendlichen und den Personensorgeberech-
tigten und ein Hinwirken auf die Inanspruch-
nahme erforderlicher öffentlicher Hilfen bei 
den Personensorgeberechtigten abgewandt 
werden kann, soweit dadurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird. 

(3) Die Personen nach Absatz 1 haben zur 
Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 
gegenüber dem Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu die-
sem Zweck befugt, dieser Fachkraft die dafür 
erforderlichen Daten zu übermitteln. Die Da-
ten sind vor der Übermittlung zu pseudonymi-
sieren.  

(4) Wird das Jugendamt von einer in Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 genannten Person infor-
miert, soll es dieser Person zeitnah eine 
Rückmeldung geben, ob es die gewichtigen 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
des Kindes oder Jugendlichen bestätigt sieht 
und ob es zum Schutz des Kindes oder Ju-
gendlichen tätig geworden ist und noch tätig 
ist.  
 
 
 
 
 

(5) Die Absätze 1 und 3 gelten entsprechend 
für nicht in Absatz 1 genannte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Stellen, die dem So-
zialgeheimnis nach § 35 Absatz 1 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch unterliegen.  

Neu: § 5 Zusammenwirken von Strafverfolgungsbehörden 
und Jugendamt 

(1) Werden in einem Strafverfahren Anhaltspunkte für die erhebliche Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, informiert die Strafverfolgungsbehörde oder 
das Gericht das Jugendamt und teilt die aus Sicht der übermittelnden Stelle zur Abwendung 
der erheblichen Gefährdung erforderlichen Daten und Tatsachen mit. § 4 Absatz 3 gilt ent-
sprechend.  

(2) Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefährdung können insbesondere dann vorliegen, 
wenn gegen eine Person, die mit einem Minderjährigen in häuslicher Gemeinschaft lebt, der 
Verdacht besteht, eine Straftat nach den §§ 171, 174, 176 bis 180, 182, 184b bis 184e, 225, 232 
bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs begangen zu haben. 
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Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) 

Neu: § 73c Kooperationsvereinbarungen 
zum Kinder- und Jugendschutz 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Lan-
desebene eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit von Vertragsärzten mit den Jugend-
ämtern schließen, um die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu verbes-
sern, bei denen Vertragsärzte im Rahmen von Früherkennungsuntersuchungen nach § 26 
oder im Rahmen ihrer oder der ärztlichen Behandlung ihrer Familienangehörigen nach § 28 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung ihres Wohls feststellen. Satz 1 gilt nicht für Kassenzahnärzt-
liche Vereinigungen und Zahnärzte. 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zehntes Buch (X) – Sozialverwaltungsverfahren 
und Sozialdatenschutz (SGB X) 

§ 71 Übermittlung für die Erfüllung besonderer 
gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefug-
nisse 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zu-
lässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfül-
lung der gesetzlichen Mitteilungspflichten  

1. zur Abwendung geplanter Straftaten 
nach § 138 des Strafgesetzbuches, 

2. zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
nach § 8 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 

3. zur Sicherung des Steueraufkommens 
nach § 22a Abs. 4 des Einkommensteuer-
gesetzes und den §§ 93, 97, 105, 111 
Abs. 1 und 5, § 116 der Abgabenordnung 
und § 32b Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes, soweit diese Vorschriften unmit-
telbar anwendbar sind, und zur Mitteilung 
von Daten der ausländischen Unterneh-
men, die auf Grund bilateraler Regie-
rungsvereinbarungen über die Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern zur Ausführung 
von Werkverträgen tätig werden, nach 
§ 93a der Abgabenordnung, 

4. zur Gewährung und Prüfung des Sonder-
ausgabenabzugs nach § 10 des Einkom-
mensteuergesetzes, 

5. zur Überprüfung der Voraussetzungen für 
die Einziehung der Ausgleichszahlungen 
und für die Leistung von Wohngeld nach 
§ 33 des Wohngeldgesetzes, 

6. zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und 
illegaler Beschäftigung nach dem 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 

7. zur Mitteilung in das Gewerbezentralregis-
ter einzutragender Tatsachen an die Re-
gisterbehörde, 

§ 71 Übermittlung für die Erfüllung besonderer 
gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefug-
nisse 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zu-
lässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfül-
lung der gesetzlichen Mitteilungspflichten  

1. zur Abwendung geplanter Straftaten 
nach § 138 des Strafgesetzbuches, 

2. zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
nach § 8 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 

3. zur Sicherung des Steueraufkommens 
nach § 22a Abs. 4 des Einkommensteuer-
gesetzes und den §§ 93, 97, 105, 111 
Abs. 1 und 5, § 116 der Abgabenordnung 
und § 32b Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes, soweit diese Vorschriften unmit-
telbar anwendbar sind, und zur Mitteilung 
von Daten der ausländischen Unterneh-
men, die auf Grund bilateraler Regie-
rungsvereinbarungen über die Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern zur Ausführung 
von Werkverträgen tätig werden, nach 
§ 93a der Abgabenordnung, 

4. zur Gewährung und Prüfung des Sonder-
ausgabenabzugs nach § 10 des Einkom-
mensteuergesetzes, 

5. zur Überprüfung der Voraussetzungen für 
die Einziehung der Ausgleichszahlungen 
und für die Leistung von Wohngeld nach 
§ 33 des Wohngeldgesetzes,  

6. zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und 
illegaler Beschäftigung nach dem 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 

7. zur Mitteilung in das Gewerbezentralregis-
ter einzutragender Tatsachen an die Re-
gisterbehörde, 
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8. zur Erfüllung der Aufgaben der statisti-
schen Ämter der Länder und des Statisti-
schen Bundesamtes gemäß § 3 Abs. 1 
des Statistikregistergesetzes zum Aufbau 
und zur Führung des Statistikregisters, 

9. zur Aktualisierung des Betriebsregisters 
nach § 97 Abs. 5 des Agrarstatistikgeset-
zes, 

10. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen 
Rentenversicherung Bund als zentraler 
Stelle nach § 22a und § 91 Abs. 1 Satz 1 
des Einkommensteuergesetzes, 

11. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See, soweit sie bei geringfügig Beschäftig-
ten Aufgaben nach dem Einkommen-
steuergesetz durchführt, 

12. zur Erfüllung der Aufgaben des Statisti-
schen Bundesamtes nach § 5a Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 3 des Bundes-
statistikgesetzes oder 

13. nach § 69a des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes zur Berechnung der Bruttowert-
schöpfung im Verfahren zur Begrenzung 
der EEG-Umlage. 

Erklärungspflichten als Drittschuldner, welche 
das Vollstreckungsrecht vorsieht, werden 
durch Bestimmungen dieses Gesetzbuches 
nicht berührt. Eine Übermittlung von Sozialda-
ten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die 
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur Siche-
rung und Nutzung von Archivgut nach den 
§§ 2 und 5 des Bundesarchivgesetzes oder 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften 
der Länder, die die Schutzfristen dieses Ge-
setzes nicht unterschreiten. Eine Übermittlung 
von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit sie 
erforderlich ist, Meldebehörden nach § 6 
Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes über 
konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit von diesen auf Grund 
Melderechts übermittelter Daten zu unterrich-
ten. 
 
 
 
 

(2) […] 

[…] 

8. zur Erfüllung der Aufgaben der statisti-
schen Ämter der Länder und des Statisti-
schen Bundesamtes gemäß § 3 Abs. 1 
des Statistikregistergesetzes zum Aufbau 
und zur Führung des Statistikregisters, 

9. zur Aktualisierung des Betriebsregisters 
nach § 97 Abs. 5 des Agrarstatistikgeset-
zes, 

10. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen 
Rentenversicherung Bund als zentraler 
Stelle nach § 22a und § 91 Abs. 1 Satz 1 
des Einkommensteuergesetzes, 

11. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See, soweit sie bei geringfügig Beschäftig-
ten Aufgaben nach dem Einkommen-
steuergesetz durchführt, 

12. zur Erfüllung der Aufgaben des Statisti-
schen Bundesamtes nach § 5a Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 3 des Bundes-
statistikgesetzes oder 

13. nach § 69a des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes zur Berechnung der Bruttowert-
schöpfung im Verfahren zur Begrenzung 
der EEG-Umlage. 

Erklärungspflichten als Drittschuldner, welche 
das Vollstreckungsrecht vorsieht, werden 
durch Bestimmungen dieses Gesetzbuches 
nicht berührt. Eine Übermittlung von Sozialda-
ten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die 
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur Siche-
rung und Nutzung von Archivgut nach den 
§§ 2 und 5 des Bundesarchivgesetzes oder 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften 
der Länder, die die Schutzfristen dieses Ge-
setzes nicht unterschreiten. Eine Übermittlung 
von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit sie 
erforderlich ist, Meldebehörden nach § 6 
Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes über 
konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit von diesen auf Grund 
Melderechts übermittelter Daten zu unterrich-
ten. Eine Übermittlung von Sozialdaten ist 
auch zulässig, soweit sie zum Schutz des Kin-
deswohls nach § 4 Absatz 1 und 5 des Geset-
zes zur Kooperation und Information im Kin-
derschutz erforderlich ist. 

(2) […] 

[…] 

 


